
Gemeindeverwaltung 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 

 

SITZUNGS-BESCHLUSS 

zum TOP 5  
 

X öffentlich    O nichtöffentlich 
 

Vorberatung im Hauptausschuss am 09.02.2021    Bürgermeister:  
          Gemeinderäte:  
          Anwesende:  
          Beschluss-Nr.: 
O Mit ........... Ja-Stimmen   O vertagt 
O Mit .......... Nein-Stimmen  O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen  
O angenommen 
 

BESCHLUSSFASSUNG im Gemeinderat am 23.02.2021   Bürgermeister: 1 
            Gemeinderäte:   
          Anwesende:  

          Beschluss-Nr.:      /2021 
O Mit .......... Ja-Stimmen  O vertagt 
O Mit .......... Nein-Stimmen  O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen 
O angenommen 
 

 
 
 
1. Bezeichnung der Vorlage: Instandsetzung und Umbau eines denkmalgeschützten 
 Einfamilienwohnhauses in Wünschendorf, Radeberger Str. 7, Flst. 15/7  
    

 
2. Gesetzliche Grundlage: § 36 BauGB i.V.m. § 69 SächsBO 
 
 
3. Beschluss:   Der Gemeinderat beschließt, das Einvernehmen zum o. g.  Bauvorhaben zu 
    erteilen. Antragstellerin ist Frau Sabine Leubner aus Dresden. 
 
     
4. Begründung:   Das Einvernehmen der Gemeinde darf nur aus den sich aus den §§ 31, 33, 
    34 und 35 BauGB ergebenen Gründen versagt werden. Das Bauvorhaben 
    befindet sich auf einen Grundstück, das als gemischte Baufläche  
    ausgewiesen wird. Die Erschließung ist gesichert. Aus Sicht der Gemeinde 
    kann das Einvernehmen daher erteilt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung:   17 
Aufgrund des § 20 der SächsGemO war ..... Gemeindevertreter/ 
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 

Verteiler:  
   (Siegel)  
       ...................... 
       Timmermann 

Bürgermeister 


